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RS OGH 1995/10/17 10ObS149/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1995

Norm

ASVG §85

ASVG §361 Abs1 Z1

Rechtssatz

Für die Entstehung des Anspruchs auf die Leistungen aus der Unfallversicherung ist die Antragstellung auf die Leistung

nicht Voraussetzung. Die Antragstellung ist nur in den Fällen, in denen Leistungen nur auf Antrag festgestellt werden (§

361 Abs 1 Z 1 ASVG), Voraussetzung für die Leistungspflicht des Versicherungsträgers.
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